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GdP-Landesvorsitzender 
Ralf Porzel Foto: GdP SL

Unter dem Arbeitstitel „Zukunftssi-
chere Landesverwaltung“ fand am 19. 
September 2017 das Spitzengespräch 
der Landesregierung mit dem DGB, 
dem dbb, dem CGB und dem Saarlän-
dischen Richterbund statt. Für den 
Deutschen Gewerkschaftsbund nah-
men außer Eugen Roth als Verhand-
lungsführer auch Thomas Müller  
(Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
ver.di), Ralf Porzel (Gewerkschaft der 
Polizei, GdP) und Andreas Sanchez 
Haselberger (Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft GEW) an dem Spit-
zengespräch teil.

Trotz oder gerade wegen der weiter-
hin angespannten Haushaltslage des 
Saarlandes beschrieb der stellvertre-
tende DGB-Vorsitzende Rheinland-
Pfalz/Saarland, Eugen Roth, den seit 
2012 geführten ÖD-Dialog mit der Lan-
desregierung als „sehr transparenten 
Prozess“. Ihm seien „in Intensität und 
Dichte“ keine vergleichbaren Ver-
handlungen in anderen Bundesländern 
bekannt, betonte Roth im Anschluss an 
das Gespräch.

GdP-Standpunkte im Gespräch
Der GdP-Landesvorsitzende hat in 

dem Spitzengespräch nochmals die 
schwierige Situation der saarländi-
schen Polizei deutlich gemacht. Bezo-
gen auf den bereits erfolgten Personal-
abbau, bei gleichzeitigem Aufgaben- 
anstieg, ist auch in der Polizei bei vie-
len Beschäftigten die Belastungsgrenze 
erreicht oder gar überschritten. Auf-
grund ihrer demografischen Entwick-
lung und der damit im Zusammenhang 
stehenden großen Anzahl an Ruhe-
standsversetzungen, wird die Wucht 
des Personalabbaues die saarländische 
Polizei in den Jahren 2017 und 2018 
treffen.

Die mittel- und langfristigen Perso-
nalplanungen mit einem Einstellungs-
korridor von 120 bis 130 Polizeianwär-
terinnen und -anwärtern im Jahr, sind 
perspektivisch über das Jahr 2021 hin-
aus ausreichend und gut. Die Polizei 
braucht jedoch kurzfristig personelle 

„Zukunftssichere Landesverwaltung“ 
Gespräche wurden fortgesetzt

GdP weist in den Gesprächen auf die schwierige Situation in der saarländischen Polizei hin

Hilfe, um den Korridor bis dorthin zu 
überbrücken. Neben der Substituie-
rung durch Tarifbeschäftigte und der 
Nutzung der gesetzlichen Möglichkei-
ten, den Ruhestandseintritt freiwillig 
hinauszuschieben, wurden auch die 
Themen Aufgabenkritik und tatsächli-
cher Aufgabenwegfall angesprochen. 

Die einjährige Wiederbesetzungssper-
re, deren Wegfall eingefordert wurde, 
bereitet im Tarifbereich der Polizei er-
hebliche Probleme. Die Veränderun-
gen der äußeren und inneren Rahmen-
bedingungen seit Aufnahme des 
Wirkbetriebes nach Neuorganisation 
sind aus unserer Sicht so erheblich, 
dass es einer Überprüfung der jetzigen 
Strukturen mit dem Ziel der Optimie-
rung bedarf. Über die verlaufsbeglei-
tende Nachsteuerung im Rahmen der 
Organisationfortentwicklung hinaus, 
müssen aus unserer Sicht auch grund-
sätzliche Organisationsentscheidun-
gen überprüft werden.

Bei den Rahmenbedingungen für 
unsere Beschäftigten wurde nochmals 
auf die Entwicklung der Bezahlungs-
strukturen der Beschäftigten und der 
Beamten hingewiesen. Mit Blick auf 
die aktuelle Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichtes (BVerfG), dür-
fen sich die Bezahlungsstrukturen nicht 

schlechter als das durchschnittliche Ni-
veau der übrigen Bundesländer und 
des Bundes entwickeln. Wegen der 
starken Belastung der Beschäftigten 
müssen finanzielle Ausgleiche über 
Zulagensysteme und einer nachhalti-
gen Erhöhung des Beförderungsbud-
gets erfolgen.

Gesprächsergebnisse zur Agenda 
der Jahre 2017 bis 2022 im Überblick/ 
Besoldung/Verstetigung des Beförde-
rungsbudgets

Das Grundbeförderungsbudget in 
Höhe von 1,6 Mio. Euro wird ab dem 
Haushaltsjahr 2018 auf rund 2 Mio. 
Euro verstetigt. Darin enthalten sind 
dann die bisher befristeten Zusatzbud-
gets:  

Lehrer, Funktionsstellen = 54 100 €, 
Justizbedienstete = 20 000 €, Finanz-
bedienstete = 20 000 €, Generationen-
pakt Polizei = 200 000 €, Allgemein = 
100 000 €

Aufhebung der Absenkung der Ein-
gangsbesoldung ab 2020 für alle Be-
reiche

 Als wesentlichem Teil des mit dem 
Stabilitätsrat vereinbarten Sanierungs-
programms und der damit im Zu- 
sammenhang stehenden Konsolidie- 
rungshilfen des Bundes will die Lan-
desregierung in den kommenden Jah-
ren noch an der Absenkung der Ein-
gangsbesoldung festhalten. Die bisher 
getroffenen Ausnahmeregelungen 
bleiben bestehen. Ausnahmeregelun-
gen sollen in begründeten Ausnahme-
fällen auf Beschluss des Ministerrates 
weiterhin möglich sein.

Rechtsanspruch auf Versorgungs-
auskunft

Das Ziel, den Rechtsanspruch auf 
Versorgungsauskunft für die Beamtin-
nen und Beamten soll durch Schaffung 
technischer Lösungen weiter verfolgt 
werden.

Modifizierung des Stellenabbaus 
bis zum Jahr 2022 von 2400 auf 2000 
Stellen
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Verringerung des Stellenabbaus im 
Lehrerbereich um rund 200 Stellen

Verringerung des Stellenabbaus in  
Sonderbereichen um rd. 100 Stellen  
(10% des ursprünglichen Abbauziels)

• Polizei 30
• Finanzverwaltung 15,5
• Justiz 12,5
• Hochschulen 42

Schaffung von 50 zusätzlichen Stel-
len zur Vorbereitung und Umsetzung 
einer Investitionsoffensive Saar in den 
Bereichen Straßenbau, Hochbau, Um-

welt und Städtebau. Schaffung von 20 
zusätzlichen Stellen zur Umsetzung 
des Bundesteilhabegesetzes. 

Minderung des Stellenabbaus in der 
Allgemeinen Verwaltung um 30 Stellen 
zur Sicherung von Einnahmen und der 
Einhaltung von Mindeststandards im 
Aufgabenvollzug.

Abbau der Wiederbesetzungssperre 
bis zum Jahr 2020

2017: Sperre unveränd. zwölf Monate
2018: Reduzierung auf acht Monate 

(Kosten 1 Mio. €)
2019: Reduzierung auf vier Monate 

(Kosten 2 Mio. €)
2020: Wegfall der Wiederbeset-

zungssperre (Kosten 3 Mio. €)

Flexibilisierung des Stellenplans
Zur besseren Ausschöpfung des 

Stellenplans sowie der besseren Nut-
zung von „Stellenbruchteilen“ bei Teil-
zeitbeschäftigungen. Wegfall der Vor-
gaben der Anzahl der auf einer Stelle/
Planstelle führbaren Personen.

In der AG „Aufgabenkritik“ sollen 
im Rahmen des Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements (BGM) Messinstru-
mente wie z. B. die Gefährdungsbeur-
teilung erarbeitet werden, um die 
Arbeitsbelastungen der Kollegen zu 
erfassen und anschließend Maßnah-
men für gezielte Entlastungen zu ent-
wickeln. Eine AG „Arbeitsbelastung“ 
wurde dazu gegründet. 

Einnahmeverbesserungen
Die AG „Einnahmenverbesserung“ 

soll nochmals alle Möglichkeiten son-
dieren, wie das Saarland mit halbwegs 
realistischer Aussicht eine Verbesse-
rung seiner Einnahmensituation errei-
chen könne und dazu auch konkrete 
Vorschläge entwickeln.

Digitalisierung
Für die im Koalitionsvertrag verein-

barte Digitalisierung der Verwaltung 
werden Mittel zur Verfügung gestellt, 
mit deren Hilfe durch Effizienzsteige-
rung und Nutzung neuer Technologien 
zur Entlastung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beigetragen werden 
soll.

Eines der ersten Projekte soll die Ein-
führung eines elektronischen Antrags- 
und Abrechnungssystems bei der Bei-
hilfe (E-Beihilfe) sein.

Beschäftigte des Polizeilichen Ord-
nungsdienstes (POD) werden entfristet 
– Mehr als eine Perspektive! 

Beim Spitzengespräch „Zukunftssi-
chere Landesverwaltung“ zwischen 
DGB, dbb, CGB, Saarländischem Rich-
terbund und Landesregierung war un-
ter anderem die Personalentwicklung 
in der saarländischen Landesverwal-
tung ein zentrales Thema. 

In den Gesprächen wurden auch 
die Frage der Aufgabenkritik sowie 
die Substituierung durch Tarifbeschäf-
tigte erörtert. Mit Blick auf die bei der 
Polizei bislang geschaffenen befriste-
ten Beschäftigungsverhältnisse hat die 
GdP von Beginn an die Linie vertre-
ten, dass es nach Feststellung der Be-
währung schnellstmöglich zu einer 
dauerhaften Entfristung dieser Be-
schäftigungsverhältnisse kommen 
muss, insbesondere bevor die Schaf-
fung weiterer befristeter Beschäfti-
gungsverhältnisse beabsichtigt wird. 
Dass es nun für die Beschäftigten des 
POD sogar etwas mehr als nur eine 

weitere befristete Perspektive gibt, ist 
auch auf die Initiative von Innenminis-
ter Klaus Bouillon zurückzuführen, der 
in dieser Frage die gleiche Haltung 
wie die GdP vertrat und diese nach-
drücklich unterstützte.

Am 26. September übergab Innen-
minister Klaus Bouillon im Rahmen ei-
ner kleinen Feierstunde den zunächst 
für zwei Jahre befristet eingestellten 
Beschäftigten des POD, unter der Vor-
aussetzung einer positiven Bewäh-
rungsfeststellung, die schriftliche Zusa-
gen der Entfristung zum 1. 1. 2018.

Von dieser Stelle aus nochmals herz-
lichste Glückwünsche des Landesvor-
standes an alle Kolleginnen und Kolle-
gen des POD. Wir freuen uns auf eine 
weiterhin gute und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit.

Ralf Porzel, Landesvorsitzender

Fortsetzung von Seite 1 
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JUNGE GRUPPE

Bild o. l.: Unser „JUNGE-GRUPPE-Team“ hat 
mal wieder beim Begrüßungstag und der 
Vereidigung der P39 tolle Arbeit geleistet!

Bild o. r. und u. r.: Erwartungsvolle und 
interessierte neue Kolleginnen und Kollegen

Fotos: JUNGE GRUPPE

V. l. n. r.: David Maaß, Leitender Ministerial-
rat Wolfgang Klein, Florian Legleitner

Foto: JUNGE GRUPPE

Am 15. 9. 2017 hatten unsere 120 
neuen Kolleginnen und Kollegen der 
P39 ihren ersten Tag in unserer Organi-
sation. Natürlich ließen wir es uns nicht 
nehmen, personenstark dort aufzutre-
ten und unsere Willkommensgeschen-
ke an die Neuen zu verteilen. Vier Tage 
später, am 19. 9. 2017, fand sodann die 
Vereidigung in der Illipse in Illingen 
statt. 

Während die P39 im Inneren der  
Illispe ihre Urkunden erhielten, warte-
ten wir vor dem Gebäude, um direkt 
im Anschluss an die Feier Bilder der 
neuen Kolleginnen und Kollegen mit 
ihren Lieben zu machen. Diese Bilder 
werden wir an unserem traditionellen 
Begrüßungsschwenken der P39 in 
Form eines Uploads zur Verfügung 
stellen.

Liebe P39, wir wünschen euch ei-
nen guten Start in euren Traumberuf. 
Neben sehr vielen positiven Aspek-
ten in der Polizei, ist unsere Polizei 
leider durch die Schuldenbremse ge-
beutelt.

Die Zeiten werden durch das feh-
lende Personal immer schwieriger. In 
diesen Zeiten ist es enorm wichtig, 
sich in Interessenvertretungen zu-

Erste Schritte der P39 in der Polizei
Wir waren dabei und werden es auch weiterhin sein!

sammenzuschließen, da ihr nur dort 
die erforderliche starke politische 
Stimme habt. 

Wenn ihr euch eine Gewerkschaft 
wünscht, die offensiv und zum Teil 
auch aggressiv Themen ungefiltert an-
spricht, dann seid ihr in der Gewerk-
schaft der Polizei genau richtig! Wir 
stehen euch jederzeit für das persönli-
che Gespräch zur Verfügung.

Solidarisiert euch!
David Maaß, Landesjugendvorsitzender

Im August waren Florian Legleitner 
und David Maaß zu Gast im Innenmi-
nisterium bei Herrn Abteilungsleiter D, 
Wolfgang Klein, und Herrn Referatslei-
ter D 4, Stefan Spaniol. Hier haben wir 
uns für die Abschaffung der Auflage 
für die Neueinstellungen stark ge-
macht, wonach diese binnen eines 
Zeitraums Tattoos, welche beim Tragen 
des Kurzarmhemdes sichtbar sind, 
weglasern lassen müssen. Dies ist nicht 
nur eine äußerst kostspielige und 
schmerzhafte Behandlung für die Neu-
einstellungen, sondern nach unserer 
Sicht in der heutigen Zeit auch nicht 
mehr zeitgemäß. Ziffer 5.3.3 der Dienst-
kleidungsvorschrift sagt, dass Haut-
zeichnungen im Dienst nicht sichtbar 
sein dürfen. Eine Auflage, die bei 
Nichtbeachtung die Entlassung zur 

Für die Abschaffung der Auflage zum Entfernen von Tattoos
Bei unseren Neueinstellungen wollen wir anfangen

Folge hat, ist aufgrund der fehlenden 
Freiwilligkeit aus unserer Sicht nicht 
wirksam, da rechtswidrig. 

Seit Jahren sind die Bewerberzahlen 
für den Vollzugsdienst stark rückläufig. 

Die Behörde kann es sich aufgrund 
dessen nicht leisten, Personen mit Tat-
toos abzulehnen, da dies keinen quali-
tativen Mangel bedeutet. Wir sind der 
Ansicht, dass Tattoos verdeckt getra-
gen werden sollen. Hier würde es in 
einer Vielzahl der Fälle ausreichen, 
wenn die Neueingestellten im Dienst 
das Langarmhemd tragen. Das 
schmerzhafte Lasern ist für uns nicht 
verhältnismäßig. Mit unseren Argu-
menten sind wir keineswegs auf taube 
Ohren gestoßen. Herr Klein gab uns zu 
verstehen, dass das Innenministerium 
sich mit der Auflage in der nächsten 
Zeit intensiv beschäftigen werde und 
uns Rückmeldung gibt, alsbald eine 
Entscheidung getroffen ist. Wir bedan-
ken uns für das angenehme und aus-
sichtsreiche Gespräch! JUNGE GRUPPE
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GdP-BIKER BEIM MOTORRADSICHERHEITSTRAINING

V. l. n. r.: Instruktor Jürgen Maas mit 
GdP-Bikern auf dem Trainingsgelände  in 
Homburg. Foto: GdP SL

Personalräte von Polizei und Justiz mit dem GdP-Referententeam.
Foto: GdP SL

Erstmalig bot die GdP im Rahmen 
des Seminarprogramms ein Sicher-
heitstraining für Motorradfahrer an. 
Dies wurde möglich durch enge Zu-

sammenarbeit mit der Verkehrswacht 
Saar, die für die organisatorische und 
technische Umsetzung des Trainings 
verantwortlich zeichnete. So waren 
auch alle Teilnehmer mit Versiche-
rungsschutz versorgt. Durch diese 
Kooperation konnten wir unseren 
Mitgliedern ein unschlagbar günsti-
ges Angebot machen, bei dem der Ei-
genanteil lediglich noch 50 EUR be-
trug. So verwunderte es nicht, dass 
innerhalb kürzester Zeit das „After-
Work-Seminar“ mit 12 Teilnehmern 
ausgebucht war. Unter Leitung unse-
res GdP-Kollegen Jürgen Maas, der 

Fahrtraining und Spaßfaktor im Vordergrund
als erfahrener Instruktor das Übungs-
programm gestaltete, hatten wir auf 
dem Gelände der Verkehrswacht in 
Homburg ein umfangreiches Fahrtrai-

ning zu bewältigen. So wurden ver-
schiedene Parcours aufgebaut, wo 
Brems- und Lenkübungen im Vorder-
grund standen. Das sichere beherr-

schen von Motorrad im „geschützten 
Verkehrsraum“ zu üben, sich an 
Grenzen heranzuwagen, verbesserte 
das „Fahrgefühl“ bei allen Beteilig-
ten. Der Spaßfaktor kam aber auch 
nicht zu kurz. Das gesamte Training 
ging trocken und unfallfrei über die 
Bühne. Die Biker waren sich alle ei-
nig: „Dat wor mo en gudde Veranstal-
tung un en scheena Nomiddach mem 
Modorrad“. 

Fortsetzung folgt!
 

Bruno Leinenbach

Vom 28. bis 30. August 2017 wurde 
in der frisch modernisierten Bildungs-
stätte der Arbeitskammer in Kirkel die 
erste Grundschulung für neu gewählte 
Personalratsmitglieder durchgeführt. 
Eine Besonderheit bei dem diesjähri-
gen Seminar war, dass vier Kolleginnen 
und Kollegen vom Personalrat der Jus-
tizvollzugsanstalten an der GdP-Schu-
lung teilnahmen. Dies führte auch 
dazu, dass es für dieses Seminar deut-
lich mehr Anmeldungen gab 
als Teilnehmerplätze vorhan-
den waren. Nach den Perso-
nalratswahlen im Mai 2017 
wurden nämlich aus allen Per-
sonalratsgremien Bedarf für 
die Schulung von „Neuein-
steigern“ gemeldet. Insoweit 
wird ein weiteres Grundla-
genseminar im Frühjahr 2018 
durch die GdP angeboten. Die 
Schulung selbst erfolgte über 

PERSONALRAT

Neue Personalratsmitglieder in Kirkel beschult
drei Seminartage mit vielfältigen The-
menfeldern. Im Kern wurden den  
Teilnehmern ein Einblick über die 
praktische Personalratsarbeit, die 
Rechtsquellen, die Aufgaben und 
Pflichten von Personalratsmitgliedern 
sowie die Mitwirkung und Mitbestim-
mung verschafft. Für Abwechslung 
und fundierte Informationen mit Fall-
beispielen sorgte auch das GdP-Refe-
rententeam. So wurden die Grundla-

gen von Bruno Leinenbach vermittelt, 
Vera Koch zeichnete für den Bereich 
AGG und LGG verantwortlich, Dirk 
Britz übernahm den Bereich der Ge-
schäftsführung und Markus Summa 
referierte über die Stufenvertretung. 

So blieben am Ende der Schulung 
bei den Teilnehmern zunächst mal kei-
ne Fragen offen. Die Einbindung von 
Personalratsmitgliedern aus dem Be-
reich der Justiz wurde von den Refe-

renten und übrigen Teilneh-
mern positiv bewertet. 

Neben der guten Versorgung 
und Schulungsumgebung bei 
der AK in Kirkel haben aber 
ganz besonders die neu gestal-
teten Zimmer (TOP-modern 
und funktionell) einen tollen 
Eindruck hinterlassen.

Bruno Leinenbach,
Schulungsbeauftragter
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Die Bedeutung des Großraum- 
und Schwertransports für die bun-
desdeutsche Wirtschaft ist enorm. 

Die GST tragen dazu bei, dass jedes 
Jahr ein finanziell nicht unerhebli-
cher Beitrag für das Bruttoinlands-
produkt geleistet wird.

Im Rahmen des „Gesamtpaketes 
Großraum- und Schwertransporte“ 
treten aber zwangsläufig viele Wech-
selwirkungen auf, die unter anderem 
auch zu einer großen Belastung für 
die Polizei führen. Denn die Trans-
porte sind abhängig von einer durch-
lässigen Verkehrsinfrastruktur, ei-
nem funktionierenden Genehmi- 
gungsverfahren und letztlich einer 
häufig zeit- und personalintensiven 
Begleitung durch die Polizei. Schließ-
lich überschreiten die Transportfahr-
zeuge teilweise erheblich die Vor-
schriften betreffend Abmessungen, 
Achslasten oder/und Gesamtge-
wichte sowie über das Sichtfeld des 
Fahrers. Diese Abweichungen von 
den Bau- und Betriebsvorschriften 
erhöhen das Risiko für die Verkehrs-
infrastruktur, das beförderte Gut, 
die am Transport beteiligten Perso-
nen und nicht zuletzt der anderen 
Verkehrsteilnehmer. Insoweit be-
dürfen sie in diesen Fällen grund-
sätzlich einer  Ausnahmegenehmi-
gung nach der StVZO. Daneben gilt 
es noch die StVO bzw. weitere not-
wendige Ausnahmevorschriften zu 
beachten.

Fortsetzung auf Seite 6

Die Begleitung von Großraum- und 
Schwertransporten (GST) durch die Polizei

Eine unendliche Geschichte?

Grob werden die GST in vier Ar-
ten unterteilt, die einzeln oder in 
Kombination vorliegen können: 

–  Großraumtransport = große Abmes-
sungen und kleines Gewicht, 

–  Schwertransporte = geringe Abmes-
sungen, aber sehr hohes Gewicht,

–  Großraum- und Schwertransporte = 
eine Kombination aus den beiden 
vorgenannten Transportarten und

–  Langtransporte = Güter mit Längen 
über 20 Meter. 
Um die GST-immanenten Gefahren 

abzufedern, hat der Gesetzgeber um-
fangreiche Maßnahmen getroffen. 
Stellvertretend sei hier auf die Verwal-
tungsvorschriften (VwV) zum § 29 

Abs. 3 StVO (Rdnr. 79 ff) hingewiesen. 
Da § 29 Abs. 3 VwV-StVO in den Rdnr. 
131 ff die polizeiliche Begleitung re-
gelt bzw. bei bestimmten Transport-
konstellationen vorschreibt, kommt 
der Polizei bei der Durchführung der 
Transporte eine zentrale Rolle zu. Sie 
ist in erster Linie für die Verkehrssi-
cherheit verantwortlich. Um diese zu 
gewährleisten, ist neben der Durch-
führung der von der Genehmigungs-
behörde angeordneten Begleitung 
(vgl. § 29 Abs. 3 VwV-StVO, Rdnr. 
131) in der Regel auch eine professio-
nelle Abfahrtskontrolle angesagt. 

Im Gleichklang mit einer boomen-
den Wirtschaft haben die GST stark 
zugenommen, auch die, die einer Be-
gleitung bedürfen. Damit entstanden 
in den letzten Jahren für die Polizei 
weitere Herausforderungen, die sie 
nicht selten an ihre Grenzen geführt 
haben. Ressortübergreifend suchte 
man deshalb nach Lösungen, die zur 
Entlastung der Polizei von den Be-
gleitmaßnahmen führen sollten. Unter 
Berücksichtigung der o. g. Wechsel-
wirkungen und der Erfahrungen von 
einigen Modellversuchen liegen nun-
mehr erste Ergebnisse vor, die geeig-
net sind, die Polizei von Begleitmaß-
nahmen zu entlasten.

Mit dem Sechsten Gesetz zur Ände-
rung des StVG (BGBl. I 2016, 2722) 
wurde eine neue Ermächtigungs-
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grundlage eingeführt. Danach er-
mächtigt § 6 Abs. 7 StVG seit Dezem-
ber 2016 das Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur die 
erforderlichen Vorschriften zu erlas-
sen, um die Durchführung von Be-
gleitmaßnahmen von GST auf fachlich 
geeignete und zuverlässige 
Verwaltungshelfer und im 
Falle der Beleihung zusätz-
lich noch finanziell unab-
hängige Beliehene zu über-
tragen. Das bisherige 
Regel-Ausnahme-Prinzip 
bei der Begleitung von GST 
wird umgekehrt. Künftig 
wird nicht mehr die Beglei-
tung durch die Polizei, son-
dern die Begleitung durch 
Private der Regelfall sein.

Der neue Abs. 7 ermög-
licht eine Zweistufenlösung, 
die aufgrund der Komplexität 
auch eingeschlagen wird. 
Dabei sieht die Aufgaben-
übertragung im ersten Schritt 
eine Übernahme von Teilauf-
gaben durch sogenannte 
Verwaltungshelfer und im 
zweiten Schritt eine komplet-
te Begleitung und Durchfüh-
rung durch sogenannte Be-
liehene vor. Beim Einsatz von 
Verwaltungshelfern werden 
aber auch zukünftig be-
stimmte Transporte aufgrund 
ihres Ausmaßes und ihrer 
Wirkung im öffentlichen 
Raum weiterhin einer polizei-
lichen Begleitung bedürfen. 
Erst der Einsatz von Beliehe-
nen mit entsprechenden Be-
fugnissen wird zu einer maß-
geblichen Entlastung der 
Polizei führen, da diese im Gegensatz 
zu den Verwaltungshelfern regelnd in 
den fließenden Verkehr eingreifen dür-
fen. 

Verwaltungshelfern ist es nur ge-
stattet, die Anordnungen der Geneh-
migungsbehörde 1 : 1 umzusetzen. 
Dabei können oder müssen sie sich 
eines Begleitfahrzeuges bedienen. 
Hierzu wurden entsprechende Regel-
pläne erarbeitet und als Ergänzung 
der Richtlinien für GST (VkBl. 2015, 
686) eingeführt. Um die Regelpläne 
vor Ort umsetzen zu können, wurde 
zeitgleich eine neue Generation von 
Begleitfahrzeugen (BF) entwickelt 
(VkBl. 2015, 404). Die neue Generati-
on der Begleitfahrzeuge (BF 4) kann 

Fortsetzung von Seite 5 deutlich mehr Verkehrszeichen dar-
stellen und diese sowohl seitlich als 
auch nach vorne hin abstrahlen (z. B. 
zur Sperrung von Kreuzungen oder 
Einmündungen sowie bei Begeg-
nungsverkehr). Die gesetzlichen Rah-
menbedingungen auf Bundesebene 
zur Verlagerung geeigneter  Begleit-
maßnahmen von der Polizei auf Ver-

waltungshelfer sind somit geschaffen. 
Es bedarf im Grunde nur noch Verein-
barungen innerhalb der Genehmi-
gungsbehörden und eines entspre-
chenden Interesses aus der Wirtschaft 
zur Übernahme der Begleitmaßnah-
men durch Verwaltungshelfer. Dazu 
sind im Saarland die ersten Schritte 
eingeleitet worden. 

In Zusammenarbeit zwischen dem 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Verkehr, den Straßenver-
kehrsbehörden, dem Ministerium für 
Inneres, Bauen und Sport sowie dem 
Landespolizeipräsidium konnten die 
ersten Transportbegleitungen durch 
Verwaltungshelfer ablaufen. Die da-
bei gewonnenen Erfahrungen und Er-

kenntnisse werden ausgewertet und 
können dann auf weitere Transporte 
bzw. Transportstrecken  umgelegt 
werden. In dieser Anfangsphase be-
darf es aber noch einer umfassenden 
Unterstützung der jetzt stärker in der 
Verantwortung stehenden Straßenver-
kehrsbehörden. Wie stark letztlich  die 
Entlastung durch den Einsatz von Ver-

waltungshelfern sein wird 
und wie schnell das „System 
Verwaltungshelfer“ landes-
weit greifen wird, kann der-
zeit nicht prognostiziert wer-
den. 

Fakt ist aber, dass trotz 
Einsatzes von Verwaltungs-
helfern auch weiterhin 
Transporte durch die Polizei 
begleitet werden müssen. 
Eine gänzliche Entlastung ist 
erst mit dem Einsatz von Be-
liehenen zu erwarten, da nur 
diese regelnd in den Verkehr 
eingreifen dürfen. Die Belei-
hung privater Begleitunter-
nehmen setzt allerdings 
noch die stufenweise Ein-
führung einer Reihe von 
Rechtsvorschriften auf Bun-
des- und Landesebene vor-
aus. An der Schaffung dieser 
Rechtsvorschriften wird der-
zeit mit Hochdruck gearbei-
tet. Sie sollen gemeinsame 
Mindeststandards sicherstel-
len, sodass aus Gründen der 
Verkehrssicherheit länder-
übergreifende Transportbe-
gleitungen durch Beliehene 
ohne aufwendige Überga-
ben an den Zuständigkeits-
grenzen ermöglicht und 
überflüssige Standzeiten der 
Transporte vermieden wer-
den. 

Erst nach Schaffung dieser Bundes-
regelungen, der sich anschließenden 
Phase, in der die Länder Ausbildungs- 
und Prüfungsstellen einrichten und 
aufbauen, und der dann möglichen 
Ausbildung der ersten Generation be-
liehener Begleiter, kann damit gerech-
net werden, dass erste beleihungsfähi-
ge private Transportbegleiter zur 
Verfügung stehen. Vorausgesetzt wird 
dabei, dass ein entsprechendes Inter-
esse der Wirtschaft vorliegt. Sobald 
sich dann ein Markt beliehener priva-
ter Transportbegleiter etabliert hat, 
besteht für die Polizei die Möglichkeit, 
sich weitgehend aus der Begleitung 
der GST zurückzuziehen. 

Bernd Brutscher
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Otto mit Gratulant Carsten Baum

Im Juli 2015 wurde durch den Landesseniorenvorstand 
die Broschüre „Sterbefall – was tun?“ erstellt und verteilt. 
Auf der Seite 9 der Broschüre wurde dabei auch die Bean-
tragung einer erstmaligen Beihilfe durch die hinterbliebe-
nen Versorgungsempfänger erklärt. Darin wurde auf die 
Erfordernis der Einreichung von Originalrechnungen mit 
dem Beihilfeantrag hingewiesen. Diese damalige Rege-

Änderungen im Beihilferecht 
bei Versorgungsempfängern

lung hat sich zwischenzeitlich geändert. Laut Auskunft 
der Beihilfestelle sind nun Kopien der Rechnungen, die im 
Beihilfeantrag geltend gemacht werden, ausreichend. 

Kolleginnen und Kollegen, die zwischenzeitlich in den 
Ruhestand gegangen sind und diese Broschüre noch nicht 
haben, können sie bei Lothar Schmidt auf der GdP-Ge-
schäftsstelle anfordern. Dietmar Böhmer, Seniorengruppe

Wie schnell vergeht doch die Zeit. 
Kaum zu glauben, dass Otto mittler-
weile schon zehn Jahre im Ruhestand 
ist. Als Personalrat und aktiver Ge-
werkschafter hatte Otto sich viele 
Jahre für unsere Kolleginnen und 
Kollegen im Dienst eingesetzt. 

Heute ist Otto Kempf weiterhin ein 
zuverlässiger Vertreter der Senioren 
im GdP-Kreisgruppenvorstand Lan-
despolizeipräsidium. 

 Otto Kempf wurde 70
Ganz herzlich gratuliert die GdP 

unserem treuen Weggefährten Otto 
zum 70. Geburtstag.  

Wir wünschen Otto alles Gute für 
die Gesundheit und noch viele glück-
liche Jahre als Opa in seiner Familie.

Bruno Leinenbach

TERMINE

KREISGRUPPE 
SAARBRÜCKEN-LAND

Die diesjährige Mitgliederver-
sammlung der Kreisgruppe Saarbrü-
cken-Land findet am Dienstag, dem

7. 11. 2017, um 15.00 Uhr 

im Naturfreundehaus Völklingen, 
Am Freibad, statt.

Thomas Schlang



LANDESJOURNAL Saarland

8  11 – 2017 Deutsche Polizei

Anzeige


